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Empfehlungen für Doktoranden/innen und die Prüfungskommission

Promotionsausschuss der Fakultät Rehabilitationswissenschaften

Emil-Figge-Straße 50 – 44221 Dortmund

Antrag auf Zulassung

Die mit dem Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren einzureichenden Zeugnis-abschriften (§ 5 Abs. 3 PromO) müssen beglaubigt sein. 

Vorschlag von Betreuerinnen und Betreuern

Im Zulassungsantrag sollten Bewerberinnen und Bewerber von der Möglichkeit Gebrauch machen, zwei Betreuerinnen oder Betreuer für die Dissertation vorzuschlagen. 

Die vorgeschlagenen Betreuerinnen oder Betreuer bestätigen dem Promotionsausschuss im Zulassungsantrag die Absprache über ein Arbeitsthema für die Dissertation und ihre Bereit-schaft zur Betreuung dieser Arbeit. 

Abstimmung mit Prüferinnen und Prüfern

Den Doktorandinnen und Doktoranden wird empfohlen, sich zu einem möglichst frühen Zeitpunkt mit den Prüferinnen und Prüfern für den nichtöffentlichen Teil der mündlichen Prüfung bzgl. des fachbezogenen Umfangs des Prüfungsgespräches abzustimmen. 

Die von den Doktorandinnen und Doktoranden vorgeschlagenen Prüferinnen und Prüfer teilen dem Promotionsausschuss rechtzeitig vor Abgabe der Dissertation schriftlich mit, dass sie zur Durchführung der mündlichen Prüfung bereit sind. 

Prüfungskommission

Der Promotionsausschuss bestellt nach Annahme der Dissertation eine Prüfungskommission sowie deren Vorsitzende oder Vorsitzenden, die oder der in Absprache mit den Beteiligten einen Termin während der Vorlesungszeit für die zweistündige mündliche Prüfung festsetzt und diesen dem Promotionsausschuss zwecks Raumreservierung und Einladung mitteilt. 

Die Prüfungskommission umfasst drei Prüferinnen oder Prüfer, die das Hauptfach sowie zwei Nebenfächer vertreten. Sie besteht aus einer Professorin oder einem Professor der Fakultät als Vorsitzender oder Vorsitzendem sowie im Regelfall aus zwei weiteren Professorinnen und Professoren oder Hochschuldozentinnen oder Hochschuldozenten, die das Hauptfach sowie zwei Nebenfächer vertreten.

Als Prüferin oder Prüfer in einem der beiden Nebenfächer kann vom Promotionsausschuss auch eine promovierte Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder ein promovierter Wissenschaftlicher Mitarbeiter aus der Fakultät bestellt werden. Mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfer müssen der Fakultät angehören; die dritte Prüferin oder der dritte Prüfer kann einem anderen Fachbereich der Universität Dortmund oder einer anderen in- oder ausländischen Hochschule mit Promotionsrecht angehören (§ 10 Abs. 1 PromO).

Die Prüfungskommission bestimmt den Ablauf der mündlichen Prüfung, führt sie durch und stellt das Gesamtergebnis fest (§ 10 Abs. 3 PromO).

Von sämtlichen Prüfungsabschnitten ist ein schriftliches Protokoll anzufertigen. Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern der Prüfungskommission zu unterzeichnen und an den Promotionsausschuss weiterzureichen. Sollte eine zusätzliche Protokollantin oder ein zusätzlicher Protokollant gewünscht werden, kann ein weiteres promoviertes Mitglied der Fakultät hinzugezogen werden. Dies muss allerdings schon bei der Terminierung der Prüfung durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Prüfungskommission berücksichtigt werden. 

Hochschulöffentliche Disputation ( 60 Minuten)

Die Doktorandin oder der Doktorand soll Gelegenheit erhalten, die Hauptergebnisse ihrer/seiner Dissertation der Hochschulöffentlichkeit vorzustellen. Wenigstens die Hälfte der zur Verfügung stehenden Zeit (d.h. mindestens 30 Min.) sollten zu einer wissenschaftlichen Diskussion der Dissertation mit Prüferinnen und Prüfern sowie Zuhörerinnen und Zuhörern verwendet werden (§ 11 Abs. 2 und 3 PromO). 

Der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission sollte es obliegen, die Doktorandin oder den Doktoranden kurz vorzustellen sowie den Zuhörerinnen und Zuhörern die wichtigsten Kriterien eines Promotionsverfahrens zu erläutern.

Den Doktorandinnen und Doktoranden wird empfohlen, die Strukturierung ihres Vortrages mit der ersten Betreuerin und Gutachterin oder dem ersten Betreuer und Gutachter der Dissertation abzusprechen. 

Nichtöffentliches Kolloquium (60 Minuten)

Die Doktorandinnen und Doktoranden sollten nach Annahme der Dissertation mit allen Prüferinnen und Prüfern die Prüfungsteilgebiete des Kolloquiums vereinbaren. Dabei ist gemäß § 11 Abs. 4 PromO für eine angemessene Breite der Sachgebiete zu sorgen (Rehabilitation und Pädagogik bei Behinderung und ihre Nachbardisziplinen). In der Regel ist eine Aufteilung der Prüfungszeit von 30 Minuten für das Hauptfach und je 15 Minuten für die beiden Nebenfächer anzustreben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitglieder des Promotionsausschusses das Recht haben, auch am nichtöffentlichen Teil der mündlichen Prüfung teilzunehmen (§ 3 Abs. 6 PromO). 

Bewertung der Disputation und des Kolloquiums

Beide Anteile der mündlichen Prüfung sollten zunächst getrennt bewertet, im Verhältnis 1:1 gewichtet und anschließend zu einer Zensur zusammengezogen werden. Als Notenstufen gelten gemäß § 9 Abs. 4 PromO “ausgezeichnet”, “sehr gut”, “gut” und “genügend”. Sodann ist unter Berücksichtigung der Noten von Dissertation und mündlicher Prüfung eine Gesamtnote der Promotion festzustellen, wobei die PromO keine weiteren Aussagen über die Gewichtung der einzelnen Teile der Promotionsleistungen enthält (§ 11, Abs. 5 PromO). 

Förmliche Promotion

Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission gibt nach einer Beratung mit den anderen Prüferinnen und Prüfern der Doktorandin oder dem Doktoranden das Ergebnis der mündlichen Prüfung, die Benotung der Dissertation sowie die Gesamtnote der Promotion bekannt und teilt ihr/ihm im Falle positiver Bewertung mit, dass sie/er damit als promoviert gilt. Darüber hinaus weist sie/er auf die noch ausstehenden Schritte bis zum endgültigen Abschluss des Verfahrens und der Berechtigung, den Titel zu verwenden, hin (§ 16 PromO). Der Promotionsausschuss kann Bescheinigungen über die Doktorprüfung ausstellen. 

Abschluss des Promotionsverfahrens

Das Promotionsverfahren gilt erst als abgeschlossen, wenn die Doktorandin oder der Doktorand ihre/seine Dissertation in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlich-keit durch Vervielfältigung und Verbreitung zugänglich gemacht hat (§ 16 PromO).
Die Überreichung der Promotionsurkunde erfolgt durch die Dekanin / den Dekan der Fakultät oder durch postalische Versendung, nachdem der Promotionsausschuss das Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen festgestellt hat.
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